
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern,  

 

nach langer Zeit hallt wieder Kinderlachen durch alle Flure. Die Pausenhöfe sind voller und die 

Kinder haben wieder die Möglichkeit, Schulfreund:innen zu sehen und sich ausgiebig über ihre 

Zeit im Lockdown auszutauschen. Die Kinder haben uns hier gefehlt und wir sind froh, dass sie 

wieder gesund hier sein können. 

 

Die Zeit in der Corona-Pandemie ist in der Schule schnelllebig und es stehen täglich neue 

Herausforderungen an. Es gibt zwei wichtige Punkte, über die ich Sie informieren möchte: 

 freiwillige Durchführung von Schnelltests für Schüler:innen in der Schule 

 Freistellung vom Unterricht aufgrund der Pandemielage 

 

Schnelltest für Schüler:innen 

Ab nächster Woche sollen den Schulen Schnelltests1 für die Abschlussschüler:innen zur 

Verfügung gestellt werden. Diesen Test können die Kinder freiwillig und selbstständig am 

Ende des Schultages am Vortag der Prüfung unter Aufsicht durchführen.  

Allen Schüler:innen, die keine Abschlussprüfungen schreiben, stehen voraussichtlich erst 

nach den Osterferien Selbsttests in der Schule zur Verfügung.  

Wir bitten Sie, liebe Eltern, Ihr Einverständnis für Durchführung des Schnelltestes vor jeder 

Testung schriftlich zu bestätigen, sofern Sie dieses befürworten. Füllen Sie dazu bitte den 

unteren Abschnitt aus und geben Sie diesen Ihrem Kind zum Testtag mit. Für die 

Folgetestungen wird es dann weitere Zettel geben. Sie können für jeden einzelnen Termin 

entscheiden, ob Ihr Kind an der Testung teilnehmen soll. 

 

 

                                                        
1 Als Selbsttest wird aktuell der „Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test“ (https://www.roche.de/patienten-
betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/) ausgeliefert. 
 

Lübeck, 17.03.2021 

Ich/ Wir erklären uns damit einverstanden, dass mein/ unser Kind  

 

____________________________, Klasse ______ in der Schule am _____________________ 

einen Schnelltest („Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test“) selbstständig durchführt. 

 
 

Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freistellung vom Unterricht 

Die Virusmutation und die steigenden Inzidenzzahlen tragen bei vielen zur Verunsicherung 

bei. Deshalb hat die Landesregierung den Eltern Möglichkeit zur Freistellung Ihres Kindes 

vom Präsenzunterricht eingeräumt. Sollten Sie Bedenken haben, Ihr Kind in die Schule zu 

schicken, bitte ich Sie, den folgenden Antrag auszufüllen und an uns zurückzuschicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie finden stets viele Informationen zum Schulleben und zum Thema Corona auf unserer 

homepage: http://albert-schweitzer-schule-luebeck.de/.  

 

Dort halten wir auch das „Bautagebuch“ auf dem neusten Stand. Schauen Sie dort einmal in die 

Räume des neuen Schulgebäudes. Die Arbeiten sind kurz vor der Fertigstellung, so dass wir in 

den Sommerferien den großen Umzug der Grundschule, des Schulkinderhauses und der 

Lehrerzimmer durchführen können. Auch der Musikraum und die große Mensa sind dann 

bezugsfertig und können zum Schulstart 2021/2022 eingeweiht werden.  

 

 

 

Bleiben Sie gesund!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anna Schmidt 
Kommissarische Schulleiterin 
 

 

 

Ich/ wir befreie/n mein/unser Kind bis zu den Osterferien vom 
Präsenzunterricht. Die von den Lehrkräften zur Verfügung gestellten Aufgaben 
werden zu Hause bearbeitet und nach vereinbarten Zeiten den Lehrkräften per 
Mail/ Post zur Durchsicht zurückgegeben.  
 
 

Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 

 

http://albert-schweitzer-schule-luebeck.de/

